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(Amtsgericht Flensburg HRB 14066 FL)

c)
Im Wege der Sonderrechtsnachfolge:
Ausgeschieden:
Kommanditist:
GP JOULE Projekt Holding GmbH, Reußenköge (Amtsgericht
Flensburg HRB 12955 FL),
Einlage: 1.000,00 EUR
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a)
16.08.2022
Wanie
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Vollmacht 

  

  

Die Bürgerwind Am Rohrholz GmbH & Co.KG mit Sitz in Maierhof 1, 86647 BuƩenwiesen, (die 
„GesellschaŌ“), vertreten durch ihre Komplementärin, die GP JOULE PP PV DE Verwaltungs-GmbH, 
diese wiederum vertreten durch den alleinvertretungsberechƟgten GeschäŌsführer  

,  

bevollmächƟgt hiermit   

 

die GesellschaŌ in folgenden Angelegenheiten vollumfänglich zu vertreten:  

  

Der BevollmächƟgte ist ermächƟgt, sämtliche Erklärungen, RechtsgeschäŌe und Rechtshandlungen 
im Zusammenhang mit dem Antrag auf Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz für ein 
Windenergieprojekt für die Bürgerwind Am Rohrholz GmbH & Co.KG, insbesondere inkl. 
GutachtenbeauŌragung, Netzanschlussfragen und Weitere zu täƟgen.   

  

Der BevollmächƟgte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und nicht befugt, 
Untervollmachten zu erteilen.  

  

  

  

Reußenköge, den      04.12.2024            

  

  

  

______  

  

  

  

 

Docusign Envelope ID:



 

 

Vollmacht 
 
 

Die Bürgerwind am Rohrholz GmbH & Co. KG mit Sitz in Maierhof 1, 86647 

Buttenwiesen, vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer  

 

bevollmächtigt hiermit  

 

 

die Gesellschaft in folgenden Angelegenheiten vollumfänglich zu vertreten: 

 
Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, sämtliche Erklärungen, Rechtsgeschäfte und 

Rechtshandlungen im Zusammenhang mit dem Antrag auf Genehmigung nach 

Bundesimmissionsschutzgesetz für die Bürgerwind am Rohrholz GmbH & Co. KG 

insbesondere Gutachtenbeauftragung, Netzanschlussfragen und Weitere zu tätigen.  

 

Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und nicht 

befugt, Untervollmachten zu erteilen. 

 

 

 

Reußenköge, den     07.04.2025        

(Ort)         (Datum) 

 

 

 

 

______
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1. Einleitung 

 

Zweck des Vorhabens ist die nachhaltige, umwelt- und klimaverträgliche Erzeugung 

elektrischer Energie durch die Nutzung der Windenergie an einem Offenlandstandort in der 

Gemeinden Buttenwiesen, Ehingen und Kühlenthal im Landkreis Augsburg (Bayern). 

 

Gegenstand des Genehmigungsantrags nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ist die 

Errichtung und der Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA) zur Energieerzeugung 

und Energieeinspeisung in das örtliche Stromnetz inkl. Nebenanlagen (Kranstellflächen, 

Arbeits- und Lagerplätze) auf dem jeweiligen Betriebsgrundstück sowie neu anzulegende 

und auszubauende Wege bis zur nächsten öffentlichen Straße. 

 

Antragsteller:  Bürgerwind Am Rohrholz GmbH & Co. KG 

Maierhof 1 

86647 Buttenwiesen 

 

2. Beschreibung Standort 

 

Das Vorhabengebiet befindet sich im Offenland und erstreckt sich über Acker- und Grün-

flächen, die sich im privaten und öffentlichen Grundeigentum befinden. Das Gebiet um-

fasst die Gemeinden Ehingen, Kühlenthal und Buttenwiesen in den beiden Landkreisen 

Augsburg-Land und Dillingen.  

 

 
Abbildung 1: Übersichtsausschnitt der topographischen Karte (maßstabslos) des Daten- und Karten-

dienstes "Bayern Atlas" des bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat; Lage des 

Vorhabens (rote Kennzeichnung) 
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Die planungsrechtliche Grundlage bildet der von den Gemeinden Buttenwiesen, Ehingen 

und Kühlenthal am 28.10.2024 verabschiedete Sachliche Teil-Flächennutzungsplan „Bür-

gerwind am Rohrholz“. 

Der Geltungsbereich des sachlichen Teil-Flächennutzungsplans ist in zwei Teilbereiche un-

terteilt und umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 87 ha. 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem sachlichen Teil-Flächennutzungsplan – Sonderbaufläche mit der 

Zweckbestimmung Windenergie 

 

In den beiden Sonderflächen mit Zweckbestimmung Windenergie des sachlichen Teilflä-

chennutzungsplanes sollen insgesamt vier Windenergieanlagen (WEA 1 bis WEA 4) des 

Typs Nordex N175-6.X mit einer Nabenhöhe von 179 m, einem Rotordurchmesser von 

175 m und einer Gesamthöhe von 266,5 m errichtet werden. Bei einer Leistung der Einzel-

WEA von 6,8 MW beträgt die Gesamt-Nennleistung des Windparks 27,2 MW. Eine Beteili-

gung des Windparks Rohrholz an dem Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur 

gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist im Jahr 2025 vorgesehen, die Inbetrieb-

nahme soll in 2027 erfolgen. 

 

Drei der vier geplanten WEA sollen sich auf dem Gebiet des Landkreises Augsburg-Land 

befinden - zwei hiervon auf dem Gemeindegebiet Ehingen, eine auf der Gemeindegebiet 

Kühlenthal. Eine WEA des Windparks Bürgerwind am Rohrholz soll sich auf dem Gemein-

degebiet Buttenwiesen befinden. 
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3. Beschreibung Anlagentyp, Infrastruktur, Netzanschluss 

 

Am Standort ist die Errichtung von vier Windenergieanlagen des Typs Nordex N175-6.X, 

mit einer Gesamthöhe von 266,5 m (Nabenhöhe: 179 m, Rotordurchmesser 175 m) ge-

plant. Die Windenergieanlagen bestehen aus den nachfolgenden Hauptbestandteilen: 

 

• Rotor mit Rotornabe, drei Rotorblättern und dem Pitchsystem (Einstellung des 

Rotorblattwinkels) 

• Maschinenhaus mit Triebstrang, Getriebe, Generator und Azimutsystem (mit 

den Azimutantrieben wird das Maschinenhaus optimal in den Wind gedreht) 

• Beton-Hybridturm mit MS-Schaltanlage, Fundament 

• Mittelspannungstransformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen 

 

Die Beton-Hybridtürme bestehen aus einem Betonunterteil mit einem Übergangsstück zu 

einer Stahlrohroberseite. Das Betonteil besteht aus vorgefertigten hochfesten Betonringen 

und die Stahlrohrsektion aus Stahlprofilen mit Flanschverbindungen. Die Fundamentbe-

messung hängt u.a. von den Bodenverhältnissen am Standort ab. Das Fundament wird 

nach den Vorgaben des Anlagenherstellers, den anerkannten Regeln der Technik und den 

Erkenntnissen des Bodengutachtens erstellt. Ein Serviceaufzug, die Steigleiter mit dem 

Fallschutzsystem sowie Ruhe- und Arbeitsplattformen innerhalb des Turms ermöglichen 

einen wettergeschützten Aufstieg in das Maschinenhaus. Im Maschinenhaus befinden sich 

die wesentlichen mechanischen und elektrischen Komponenten einer Windenergieanlage, 

wie u.a. Triebstrang und Getriebe sowie Transformator und Umrichter. Die Azimutantriebe 

bestehen aus mehrstufigen Planetengetrieben, Elektromotor und Antriebsritzel. Durch die 

Drehung des Rotors wird die Bewegungsenergie des Windes in mechanische Energie  

(Rotationsenergie) umgewandelt und über eine Welle auf einen Generator übertragen, in 

diesem erfolgt die Umformung in elektrische Energie. Die umgewandelte Windenergie 

wird ins Stromnetz eingespeist. Der Stromtransport ist von den Windenergieanlagen bis 

zur Übergabestelle am Umspannwerk geplant.  

 

Die Windenergieanlagen sind gemäß den üblichen Vorschriften mit entsprechenden Ta-

geskennzeichnungen an Turm und Rotorblättern sowie Nachtbefeuerung an Turm und auf 

der Gondel versehen. Für den Windpark Rohrholz ist vorgesehen, die Windenergieanla-

gen gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz §9 Abs. 8 EEG 2023 mit je einer bedarfsgesteu-

erten Nachtkennzeichnung (BNK) auszurüsten. Diese wird nur aktiviert, wenn sich tatsäch-

lich ein Luftfahrzeug in der Nähe des Windparks befindet. Die im Windpark Rohrholz ge-

planten Windenergieanlagen werden entsprechend vorgerüstet, sodass die Umsetzung 

der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung einwandfrei erfolgen kann. Die bedarfsge-

steuerte Nachtkennzeichnung wird mit vorliegendem Antrag technologieoffen beantragt. 
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3.1 Infrastrukturflächen der Windenergieanlagen 

 

Die Bauflächen für die WEA teilen sich auf in Kranstellfläche, Kranauslegerfläche und Mon-

tageflächen/Baueinrichtungsflächen. Die Kranstellflächen bleiben dauerhaft während der 

Betriebszeit bestehen, die Kranauslegerfläche sowie die Baueinrichtungsflächen werden 

temporär für die Errichtung der WEA erstellt (überwiegend aus Aluplatten) und nach der 

Inbetriebnahme wieder zurück gebaut. Die Baueinrichtungsfläche ist als eine zentrale La-

gefläche für die Zwischenlagerung von Turmsegmenten, Rotornaben und Rotorblätter au-

ßerhalb des Waldgebiets geplant. Die Errichtung der WEA, im speziellen, die Errichtung 

des Maschinenhauses inkl. der Rotorblätter erfolgt in Einzelblattmontage.  

 

Nach Errichtung des Turms wird das Maschinenhaus zunächst ohne die Rotorblätter an die 

Gondel auf der Turmspitze montiert. Anschließend werden die Rotorblätter einzeln mit 

dem Kran an die vorgesehene Position an der Rotornabe in die Höhe gehoben und mit dem 

Rotor kraftschlüssig verbunden.  

 

3.2 Blitzschutz 

 

Das Nordex-Blitzschutzsystem umfasst äußere und innere Blitzschutzsysteme. Das äußere 

Schutzsystem nimmt einen direkten Blitzschlag auf und leitet den Blitzstrom in das Erdungs-

system unterhalb des Turms. Beispielsweise zählen der Blitzkontakt an der Rückseite des 

Maschinenhauses und die Blitzrezeptoren der Blätter zu den äußeren Blitzschutzkomponen-

ten. 

 

Das innere Schutzsystem leitet den Blitzstrom sicher in das Erdungssystem. Außerdem be-

seitigt es die durch Blitzschlag verursachten magnetischen und elektrischen Induktionsfel-

der. Beispiele für innere Blitzschutzkomponenten sind EMV/Blitzschutzabdeckungen, ab-

geschirmte Kabel und Überspannungsschutzgeräte. 

 

Potenzialausgleich und Überspannungsschutz sind die wichtigsten Maßnahmen, um den 

Schutz der Elektronik in der Windenergieanlage sicherzustellen. 

 

3.3 Brandschutz 

 

Bezüglich des Brandschutzes legt der Anlagenhersteller Nordex eine Dokumentation zu 
diesem Thema vor (vgl. Kapitel 3.6.). In der Dokumentation sind die für die WEA verfügba-
ren Brandschutzmaßnahmen erläutert.   

 

3.4 Maßnahmen bei Betriebseinstellung 

 

Nach der Betriebseinstellung der WEA werden diese gem. §35 Abs. 5 S. 2 BauGB voll-

ständig zurückgebaut und die Bodenversiegelungen beseitigt. Dem Antrag liegt eine 

Verpflichtungserklärung zum Rückbau bei. Der Rückbau sowie die Entsorgung und die 

Entsorgungswege sind in den Datenblättern des Anlagenherstellers beschrieben. Der 

Rückbau beinhaltet i.d.R. auch die vollständige Entfernung der Fundamente. Bei der Fun-
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damententsorgung wird das Fundament in einzelne Komponenten zerlegt. Diese Materia-

lien werden im Anschluss getrennt und fachgerecht entsorgt. Bei der Installation eventuell 

in die Erde gerammte Betonpfähle verbleiben nach der Demontage im Boden, da nach 

Auffüllung und Verdichtung der Grube mit Mutterboden eine landwirtschaftliche Nutzung 

bzw. Aufforstung stattfinden kann. Vom Grundsatz her ist angestrebt den ursprünglichen 

Zustand des Standortes wiederherzustellen. 

 

3.5 Abfallkonzept 

 

Sämtliche Abfälle, die während der Montagen, Service- und Wartungsarbeiten der Wind-

energieanlage anfallen, werden nach den gültigen landesbezogenen gesetzlichen Best-

immungen fachgerecht entsorgt. Die bei turnusmäßigem Getriebeölwechsel und Hydrau-

likölwechsel anfallenden Stoffe werden von Nordex beauftragten lizenzierten Firmen 

durchgeführt. Die Altöle werden von den Fachfirmen an lizenzierte Entsorgungsunter-

nehmen übergeben und der fachgerechten Entsorgung zur Wiederaufbereitung zuge-

führt. 

 

Die Original-Nordex-Blätter enthalten keine als gefährlich eingestuften Materialien und 

müssen daher nicht als Sondermüll entsorgt werden. Zu den Hauptmaterialien gehören 

Glasfasern, ausgehärtete Harze, Karbonfasern, PUR-Klebstoff, PU-Farben, Polyethylen-

terephthalat- oder Balsakernmaterialien sowie Stahl/Aluminium in den Wurzeleinsätzen 

und dem Blitzschutzsystem. 

 

4. Immissionen 

 

4.1 Schallimmissionen 

 

Die 4 beantragten Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Nordex N175-6.X erzeugen einen 

mittleren zu erwartenden Schallleistungspegel von 108,9 dB(A) (vgl. Schalltechnisches 

Gutachten Bericht Nr.: I17-SCH-2024-122 Rev. 01 von I17- 

Wind GmbH & Co. KG, S.21) bei der maximalen Leistung von 6,8 MW und verfügen über 

die Möglichkeit eines schallreduzierten Betriebs. Mit dieser flexiblen Handhabung kann 

der Schallleistungspegel vorübergehend, bei verringerter Leistung der Windenergieanla-

ge, auf das erforderliche Maß reduziert werden.  

Maßgeblich bei den Schallimmissionen an relevanten Immissionsorten (Wohn- und Ar-

beitsbereiche im Umfeld der WEA) sind dabei die einzuhaltenden Richtwerte gem. der 

„Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA – Lärm) bei Tag und Nacht. [Auszug 

aus dem Schall-Gutachten Bericht Nr.: I17-SCH-2024-108, der I17-Wind GmbH & Co. KG, 

vom 29.08.2024]: „Unter den in Kapitel 10 dargestellten Bedingungen ist […] von einer aus-

reichenden Prognosesicherheit auszugehen und somit bestehen aus der Sicht des Schal-

limmissionsschutzes keine Bedenken gegen die Errichtung und den Betrieb der hier geplan-

ten Windenergieanlagen. Zusammenfassend sind von den geplanten Windenergieanlagen 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu erwarten.“ 
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Abbildung 3: Schallimmissionen – Gesamtbelastung am Standort Rohrholz,  

(Quelle: Schall-Gutachten Bericht Nr.: I17-SCH-2024-108, I17-Wind GmbH & Co. KG, S. 26) 
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4.2 Schattenimmissionen 

 

In einer Prognoseberechnung werden die astronomisch maximal zulässigen Schat-

tenimmissionen, die gem. Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) 

nicht mehr als 30 Stunden pro Kalenderjahr oder 30 Minuten pro Tag betragen dürfen, 

ermittelt. 

 

Mit einem entsprechenden Schattenwurfgutachten für den Windpark Rohrholz wurde das 

Unternehmen I17-Wind GmbH & Co. KG, Husum beauftragt. 

Auszug aus dem Gutachten Bericht Nr.: I17-SCHATTEN-2024-094 vom 11.07.2024, S. 41: 

„Die durchgeführten Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass bei der Gesamtbelas-

tung der Grenzwert für die astronomisch maximal mögliche Schattenwurfdauer von 30 

Stunden pro Jahr und/oder 30 Minuten pro Tag an den Immissionsorten IO1 - IO11, IO25 

- IO29, IO36 - IO54, IO57 - IO94, IO103 - IO116, IO119, IO120, IO122 - IO149, IO152 - 

IO173, IO175, IO178 - IO196, IO198, IO209 -IO212, IO218 - IO227 und IO233 - IO236 

überschritten wird. Aufgrund der bereits durch die Vorbelastung ausgereizten Grenzwerte 

darf die neu geplante WEA an den Immissionsorten IO123 - IO125 und IO220 - IO226 

keinen weiteren Beitrag zum Schattenwurf im Hinblick auf den überschrittenen Grenzwert 

leisten. Die Immissionsorte IO123 - IO125 befinden sich nicht im Einwirkungsbereich der 

neu geplanten WEA. An den o.g. Immissionspunkten IO1 - IO11, IO25 - IO29, IO36 - 

IO54, IO57 - IO94, IO103 - IO116, IO119, IO120, IO122, IO126 - IO149, IO152 - 

IO173, IO175, IO178 - IO196, IO198, IO209 - IO212, IO218 - IO227 

und IO233 - IO236 muss die Rotorschattenwurfdauer durch den Einsatz eines Schat-

tenwurfabschaltmoduls entsprechend der vorgenannten Empfehlungen begrenzt 

werden. Dieses Modul schaltet die WEA ab, wenn an den relevanten Immissionsorten die 

vorgegebenen Grenzwerte erreicht sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine etwaige 

Beschattungsdauer durch eine ggf. vorliegende Vorbelastung auch dieser vorbehalten ist. 

Einer Neuplanung steht an diesen Immissionsorten somit lediglich das verbliebene Be-

schattungskontingent bis zur Ausschöpfung der Grenzwerte zur Verfügung.“ 

 

Der Einsatz eines Schattenwurfabschaltmoduls ist bei den geplanten WEA vorgesehen. Bei 

der Überschreitung der maximal zulässigen Schattenwurfbelastung wird die verursachen-

de WEA, für die Dauer des Schattenwurfs am Immissionsort, abgeschaltet.  
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Abbildung 4: Schattenimmissionen – Gesamtbelastung (maximale Stunden pro Jahr – Astron. 

max. mögl.) am Standort Rohrholz, Quelle: Schatten-Gutachten Bericht Nr.: I17-SCHATTEN-2024-

094, der I17-Wind GmbH & Co. KG, S.44) 

 

5. Erschließung 

 

Abbildung 5 zeigt die Infrastruktur- und Layoutplanung (vgl. auch Kap. 5.3.6) für den 

Windpark Rohrholz. Hierbei fanden sämtliche im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens 

bekannte Belange der Gemeinden und der Träger öffentlicher Belange sowie die ein-

schlägigen rechtlichen und technischen Vorgaben Berücksichtigung. 

Die Windenergieanlagen des Windparks Rohrholz werden über die Kreisstraße A23 sowie 

über bereits gut ausgebaute und vorhandene Wirtschafts- und Erschließungswege an das 

örtliche und überörtliche Verkehrswegenetz angeschlossen. Für die Errichtung bzw. Anlie-

ferung der Windenergieanlagen und notwendige Servicearbeiten während der Betriebs-

zeit werden die vorhandenen Wege auf Grundlage der vom Anlagenhersteller vorgege-

benen Spezifikation ausgebaut. In Kurven und Wendebereichen im Offenland werden die 

Wege nicht dauerhaft verbreitert und ertüchtigt, sondern es erfolgt eine temporäre Verle-

gung von Aluplatten, die nach Errichtung der Windenergieanlagen wieder zurückgebaut 

werden. Die landwirtschaftliche Nutzung ist hier für die Dauer der Betriebszeit der WEA 

somit kaum beeinträchtigt. Baueinrichtungsflächen wie z.B. die temporären Lagerflächen 
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für die Rotorblätter (für die Zeitspanne Anlieferung bis Installation an der WEA) werden 

möglichst nahe am Windpark geplant, sodass neben der Kranstellflä-

che/Kranauslegerfläche keine zusätzlichen Bereiche notwendig sind.  

 

Abbildung 5: Infrastrukturplanung inkl. Zuwegung, WEA-Standorte und Kranstellflächen 

 

 

6. Eingriff und Ausgleich 

 

Das gesamte Vorhaben wurde bezüglich seiner Eingriffe in Natur und Landschaft u.a. 

durch entsprechende Kartierungen in 2022 des Büros Sieber Consult untersucht. Die Er-

gebnisse zur Kartierung sind im „Artenschutzbericht“ zusammengefasst, die Eingriffs-

/Ausgleichsmaßnahmen im „Landschaftspflegerische Begleitplan“ dargestellt.  

 

7. Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzgesetz 

 

Der Vorhabenträger stellt den Genehmigungsantrag gemäß §4 BImSchG in Verbindung 

mit §6 WindBG. Sobald die Flächen als Windenergiegebiet durch den Flächennutzungsplan 

ausgewiesen sind, wird § 6 WindBG zur Anwendung kommen, insofern eine Antragstellung 

vor dem 30.06.2025 erfolgt (vgl. § 6 Abs. 2 WindBG). 

Spätestens dann ist eine UVP nicht durchzuführen und kann auch nicht vom Antragsteller 

gem. §7 Abs. 3 UVPG verlangt werden. 
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8. Verzeichnis der Unterlagen, die Geschäfts- und/oder Betriebsgeheimnisse enthal-

ten 

 

Alle entsprechenden Dokumente, die Geschäfts- und oder Betriebsgeheimnisse enthalten, 

sind im Inhaltsverzeichnis gekennzeichnet. Dies bitten wir zu berücksichtigen.  
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1. Einleitung 

 

Zweck des Vorhabens ist die nachhaltige, umwelt- und klimaverträgliche Erzeugung 

elektrischer Energie durch die Nutzung der Windenergie an einem Offenlandstandort in der 

Gemeinden Buttenwiesen, Ehingen und Kühlenthal im Landkreis Augsburg (Bayern). 

 

Gegenstand des Genehmigungsantrags nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ist die 

Errichtung und der Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA) zur Energieerzeugung 

und Energieeinspeisung in das örtliche Stromnetz inkl. Nebenanlagen (Kranstellflächen, 

Arbeits- und Lagerplätze) auf dem jeweiligen Betriebsgrundstück sowie neu anzulegende 

und auszubauende Wege bis zur nächsten öffentlichen Straße. 

 

Antragsteller:  Bürgerwind Am Rohrholz GmbH & Co. KG 

Maierhof 1 

86647 Buttenwiesen 

 

2. Beschreibung Standort 

 

Das Vorhabengebiet befindet sich im Offenland und erstreckt sich über Acker- und Grün-

flächen, die sich im privaten und öffentlichen Grundeigentum befinden. Das Gebiet um-

fasst die Gemeinden Ehingen, Kühlenthal und Buttenwiesen in den beiden Landkreisen 

Augsburg-Land und Dillingen.  

Bei der Standortwahl der Anlagen haben mehrere Faktoren einen Einfluss: Natur- und Ar-

tenschutz, Militär, Luftfahrt, bestehende Richtfunktrassen, Schall- und Schatten, Nähe zur 

nächsten Wohnbebauung, mögliche vertragliche Sicherung der Grundstücke, Planungs-

recht etc. Nach Berücksichtigung aller Einflussfaktoren wurden diese Standorte als am bes-

ten geeignet ausgewählt. 
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Abbildung 1: Übersichtsausschnitt der topographischen Karte (maßstabslos) des Daten- und Karten-

dienstes "Bayern Atlas" des bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat; Lage des 

Vorhabens (rote Kennzeichnung) 

 

Die planungsrechtliche Grundlage bildet der von den Gemeinden Buttenwiesen, Ehingen 

und Kühlenthal am 28.10.2024 verabschiedete Sachliche Teil-Flächennutzungsplan „Bür-

gerwind am Rohrholz“. 

Der Geltungsbereich des sachlichen Teil-Flächennutzungsplans ist in zwei Teilbereiche un-

terteilt und umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 87 ha. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem sachlichen Teil-Flächennutzungsplan – Sonderbaufläche mit der 

Zweckbestimmung Windenergie 

 

In den beiden Sonderflächen mit Zweckbestimmung Windenergie des sachlichen Teilflä-

chennutzungsplanes sollen insgesamt vier Windenergieanlagen (WEA 1 bis WEA 4) des 

Typs Nordex N175-6.X mit einer Nabenhöhe von 179 m, einem Rotordurchmesser von 

175 m und einer Gesamthöhe von 266,5 m errichtet werden. Bei einer Leistung der Einzel-

WEA von 6,8 MW beträgt die Gesamt-Nennleistung des Windparks 27,2 MW. Eine Beteili-

gung des Windparks Rohrholz an dem Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur 

gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist im Jahr 2025 vorgesehen, die Inbetrieb-

nahme soll in 2027 erfolgen. 

 

Drei der vier geplanten WEA sollen sich auf dem Gebiet des Landkreises Augsburg-Land 

befinden - zwei hiervon auf dem Gemeindegebiet Ehingen, eine auf der Gemeindegebiet 

Kühlenthal. Eine WEA des Windparks Bürgerwind am Rohrholz soll sich auf dem Gemein-

degebiet Buttenwiesen befinden. 

 

3. Beschreibung Anlagentyp, Infrastruktur, Netzanschluss 

 

Am Standort ist die Errichtung von vier Windenergieanlagen des Typs Nordex N175-6.X, 

mit einer Gesamthöhe von 266,5 m (Nabenhöhe: 179 m, Rotordurchmesser 175 m) ge-

plant. Die Windenergieanlagen bestehen aus den nachfolgenden Hauptbestandteilen: 
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• Rotor mit Rotornabe, drei Rotorblättern und dem Pitchsystem (Einstellung des 

Rotorblattwinkels) 

• Maschinenhaus mit Triebstrang, Getriebe, Generator und Azimutsystem (mit 

den Azimutantrieben wird das Maschinenhaus optimal in den Wind gedreht) 

• Beton-Hybridturm mit MS-Schaltanlage, Fundament 

• Mittelspannungstransformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen 

 

Die Beton-Hybridtürme bestehen aus einem Betonunterteil mit einem Übergangsstück zu 

einer Stahlrohroberseite. Das Betonteil besteht aus vorgefertigten hochfesten Betonringen 

und die Stahlrohrsektion aus Stahlprofilen mit Flanschverbindungen. Die Fundamentbe-

messung hängt u.a. von den Bodenverhältnissen am Standort ab. Das Fundament wird 

nach den Vorgaben des Anlagenherstellers, den anerkannten Regeln der Technik und den 

Erkenntnissen des Bodengutachtens erstellt. Ein Serviceaufzug, die Steigleiter mit dem 

Fallschutzsystem sowie Ruhe- und Arbeitsplattformen innerhalb des Turms ermöglichen 

einen wettergeschützten Aufstieg in das Maschinenhaus. Im Maschinenhaus befinden sich 

die wesentlichen mechanischen und elektrischen Komponenten einer Windenergieanlage, 

wie u.a. Triebstrang und Getriebe sowie Transformator und Umrichter. Die Azimutantriebe 

bestehen aus mehrstufigen Planetengetrieben, Elektromotor und Antriebsritzel. Durch die 

Drehung des Rotors wird die Bewegungsenergie des Windes in mechanische Energie  

(Rotationsenergie) umgewandelt und über eine Welle auf einen Generator übertragen, in 

diesem erfolgt die Umformung in elektrische Energie. Die umgewandelte Windenergie 

wird ins Stromnetz eingespeist. Der Stromtransport ist von den Windenergieanlagen bis 

zur Übergabestelle am Umspannwerk geplant.  

 

Die Windenergieanlagen sind gemäß den üblichen Vorschriften mit entsprechenden Ta-

geskennzeichnungen an Turm und Rotorblättern sowie Nachtbefeuerung an Turm und auf 

der Gondel versehen. Für den Windpark Rohrholz ist vorgesehen, die Windenergieanla-

gen gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz §9 Abs. 8 EEG 2023 mit je einer bedarfsgesteu-

erten Nachtkennzeichnung (BNK) auszurüsten. Diese wird nur aktiviert, wenn sich tatsäch-

lich ein Luftfahrzeug in der Nähe des Windparks befindet. Die im Windpark Rohrholz ge-

planten Windenergieanlagen werden entsprechend vorgerüstet, sodass die Umsetzung 

der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung einwandfrei erfolgen kann. Die bedarfsge-

steuerte Nachtkennzeichnung wird mit vorliegendem Antrag technologieoffen beantragt. 
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3.1 Infrastrukturflächen der Windenergieanlagen 

 

Die Bauflächen für die WEA teilen sich auf in Kranstellfläche, Kranauslegerfläche und Mon-

tageflächen/Baueinrichtungsflächen. Pro Windradstandort werden jeweils ca. 0,05 ha für 

das Fundament während der Betriebszeit dauerhaft versiegelt. Für die Kranstellfläche wird 

eine Fläche von ca. 0,15 ha geschottert. Die Kranstellflächen bleiben dauerhaft während 

der Betriebszeit bestehen, die Kranauslegerfläche sowie die Baueinrichtungsflächen wer-

den temporär für die Errichtung der WEA erstellt (überwiegend aus Aluplatten) und nach 

der Inbetriebnahme wieder zurück gebaut. Die Baueinrichtungsfläche ist als eine zentrale 

Lagefläche für die Zwischenlagerung von Turmsegmenten, Rotornaben und Rotorblätter 

außerhalb des Waldgebiets geplant. Die Errichtung der WEA, im speziellen, die Errich-

tung des Maschinenhauses inkl. der Rotorblätter erfolgt in Einzelblattmontage.  

 

Nach Errichtung des Turms wird das Maschinenhaus zunächst ohne die Rotorblätter an die 

Gondel auf der Turmspitze montiert. Anschließend werden die Rotorblätter einzeln mit 

dem Kran an die vorgesehene Position an der Rotornabe in die Höhe gehoben und mit dem 

Rotor kraftschlüssig verbunden.  

 

3.2 Blitzschutz 

 

Das Nordex-Blitzschutzsystem umfasst äußere und innere Blitzschutzsysteme. Das äußere 

Schutzsystem nimmt einen direkten Blitzschlag auf und leitet den Blitzstrom in das Erdungs-

system unterhalb des Turms. Beispielsweise zählen der Blitzkontakt an der Rückseite des 

Maschinenhauses und die Blitzrezeptoren der Blätter zu den äußeren Blitzschutzkomponen-

ten. 

 

Das innere Schutzsystem leitet den Blitzstrom sicher in das Erdungssystem. Außerdem be-

seitigt es die durch Blitzschlag verursachten magnetischen und elektrischen Induktionsfel-

der. Beispiele für innere Blitzschutzkomponenten sind EMV/Blitzschutzabdeckungen, ab-

geschirmte Kabel und Überspannungsschutzgeräte. 

 

Potenzialausgleich und Überspannungsschutz sind die wichtigsten Maßnahmen, um den 

Schutz der Elektronik in der Windenergieanlage sicherzustellen. 

 

3.3 Brandschutz 

 

Bezüglich des Brandschutzes legt der Anlagenhersteller Nordex eine Dokumentation zu 
diesem Thema vor (vgl. Kapitel 3.6.). In der Dokumentation sind die für die WEA verfügba-
ren Brandschutzmaßnahmen erläutert.   

 

3.4 Maßnahmen bei Betriebseinstellung 

 

Nach der Betriebseinstellung der WEA werden diese gem. §35 Abs. 5 S. 2 BauGB voll-

ständig zurückgebaut und die Bodenversiegelungen beseitigt. Dem Antrag liegt eine 

Verpflichtungserklärung zum Rückbau bei. Der Rückbau sowie die Entsorgung und die 
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Entsorgungswege sind in den Datenblättern des Anlagenherstellers beschrieben. Der 

Rückbau beinhaltet i.d.R. auch die vollständige Entfernung der Fundamente. Bei der Fun-

damententsorgung wird das Fundament in einzelne Komponenten zerlegt. Diese Materia-

lien werden im Anschluss getrennt und fachgerecht entsorgt. Bei der Installation eventuell 

in die Erde gerammte Betonpfähle verbleiben nach der Demontage im Boden, da nach 

Auffüllung und Verdichtung der Grube mit Mutterboden eine landwirtschaftliche Nutzung 

bzw. Aufforstung stattfinden kann. Vom Grundsatz her ist angestrebt den ursprünglichen 

Zustand des Standortes wiederherzustellen. 

 

3.5 Abfallkonzept 

 

Sämtliche Abfälle, die während der Montagen, Service- und Wartungsarbeiten der Wind-

energieanlage anfallen, werden nach den gültigen landesbezogenen gesetzlichen Best-

immungen fachgerecht entsorgt. Die bei turnusmäßigem Getriebeölwechsel und Hydrau-

likölwechsel anfallenden Stoffe werden von Nordex beauftragten lizenzierten Firmen 

durchgeführt. Die Altöle werden von den Fachfirmen an lizenzierte Entsorgungsunter-

nehmen übergeben und der fachgerechten Entsorgung zur Wiederaufbereitung zuge-

führt. 

 

Die Original-Nordex-Blätter enthalten keine als gefährlich eingestuften Materialien und 

müssen daher nicht als Sondermüll entsorgt werden. Zu den Hauptmaterialien gehören 

Glasfasern, ausgehärtete Harze, Karbonfasern, PUR-Klebstoff, PU-Farben, Polyethylen-

terephthalat- oder Balsakernmaterialien sowie Stahl/Aluminium in den Wurzeleinsätzen 

und dem Blitzschutzsystem. 

 

4. Immissionen 

 

4.1 Schallimmissionen 

 

Die 4 beantragten Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Nordex N175-6.X erzeugen einen 

mittleren zu erwartenden Schallleistungspegel von 108,9 dB(A) (vgl. Schalltechnisches 

Gutachten Bericht Nr.: I17-SCH-2024-108 Rev. 01 von I17-Wind GmbH & Co. KG, S.20) bei 

der maximalen Leistung von 6,8 MW und verfügen über die Möglichkeit eines schallredu-

zierten Betriebs. Mit dieser flexiblen Handhabung kann der Schallleistungspegel vorüber-

gehend, bei verringerter Leistung der Windenergieanlage, auf das erforderliche Maß re-

duziert werden.  

Maßgeblich bei den Schallimmissionen an relevanten Immissionsorten (Wohn- und Ar-

beitsbereiche im Umfeld der WEA) sind dabei die einzuhaltenden Richtwerte gem. der 

„Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA – Lärm) bei Tag und Nacht. [Auszug 

aus dem Schall-Gutachten Bericht Nr.: I17-SCH-2024-108 Rev. 01, der  

I17-Wind GmbH & Co. KG, vom 27.03.2025]: „Unter den in Kapitel 10 dargestellten Bedin-

gungen ist […] von einer ausreichenden Prognosesicherheit auszugehen und somit beste-

hen aus der Sicht des Schallimmissionsschutzes keine Bedenken gegen die Errichtung und 

den Betrieb der hier geplanten Windenergieanlagen. 
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Zusammenfassend sind von den geplanten Windenergieanlagen keine schädlichen Um-

welteinwirkungen durch Geräusche zu erwarten.“ 

 

 

Abbildung 3: Schallimmissionen – Gesamtbelastung am Standort Rohrholz,  

(Quelle: Schall-Gutachten Bericht Nr.: I17-SCH-2024-108 Rev. 01, I17-Wind GmbH & Co. KG, S. 26) 

 
Aufgrund einzelner Überschreitungen der Schallwerte an bestimmten Immissionsorten ver-

pflichtet sich der Betreiber die Leistung der Anlagen während der Zeit, in der eine Über-

schreitung der Schallwerte vorliegt, zu verringern, um so eine Einhaltung aller Werte gemäß 

TA Lärm zu gewährleisten. Die Grundlage bildet hierbei das unter Punkt 4.1.1 Schalltechni-

sches Gutachten vorliegende Gutachten. Eine entsprechende Erklärung befindet sich eben-

falls im Genehmigungsantrag unter Punkt 4.3 Erklärung zu Schall und Schatten.  
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4.2 Schattenimmissionen 

 

In einer Prognoseberechnung werden die astronomisch maximal zulässigen Schat-

tenimmissionen, die gem. Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) 

nicht mehr als 30 Stunden pro Kalenderjahr oder 30 Minuten pro Tag betragen dürfen, 

ermittelt. 

 

Mit einem entsprechenden Schattenwurfgutachten für den Windpark Rohrholz wurde das 

Unternehmen I17-Wind GmbH & Co. KG, Husum beauftragt. 

Auszug aus dem Gutachten Bericht Nr.: I17-SCHATTEN-2024-094 vom 11.07.2024, S. 41: 

„Die durchgeführten Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass bei der Gesamtbelas-

tung der Grenzwert für die astronomisch maximal mögliche Schattenwurfdauer von 30 

Stunden pro Jahr und/oder 30 Minuten pro Tag an den Immissionsorten IO1 - IO11, IO25 

- IO29, IO36 - IO54, IO57 - IO94, IO103 - IO116, IO119, IO120, IO122 - IO149, IO152 - 

IO173, IO175, IO178 - IO196, IO198, IO209 -IO212, IO218 - IO227 und IO233 - IO236 

überschritten wird. Aufgrund der bereits durch die Vorbelastung ausgereizten Grenzwerte 

darf die neu geplante WEA an den Immissionsorten IO123 - IO125 und IO220 - IO226 

keinen weiteren Beitrag zum Schattenwurf im Hinblick auf den überschrittenen Grenzwert 

leisten. Die Immissionsorte IO123 - IO125 befinden sich nicht im Einwirkungsbereich der 

neu geplanten WEA. An den o.g. Immissionspunkten IO1 - IO11, IO25 - IO29, IO36 - 

IO54, IO57 - IO94, IO103 - IO116, IO119, IO120, IO122, IO126 - IO149, IO152 - 

IO173, IO175, IO178 - IO196, IO198, IO209 - IO212, IO218 - IO227 

und IO233 - IO236 muss die Rotorschattenwurfdauer durch den Einsatz eines Schat-

tenwurfabschaltmoduls entsprechend der vorgenannten Empfehlungen begrenzt 

werden. Dieses Modul schaltet die WEA ab, wenn an den relevanten Immissionsorten die 

vorgegebenen Grenzwerte erreicht sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine etwaige 

Beschattungsdauer durch eine ggf. vorliegende Vorbelastung auch dieser vorbehalten ist. 

Einer Neuplanung steht an diesen Immissionsorten somit lediglich das verbliebene Be-

schattungskontingent bis zur Ausschöpfung der Grenzwerte zur Verfügung.“ 

 

Der Einsatz eines Schattenwurfabschaltmoduls ist bei den geplanten WEA vorgesehen. Bei 

der Überschreitung der maximal zulässigen Schattenwurfbelastung wird die verursachende 

WEA, für die Dauer des Schattenwurfs am Immissionsort, abgeschaltet. Die Funktionsweise 

des Schattenmoduls ist im Punkt 4.2.2 Schatttenwurfmodul beschrieben. Eine Erklärung zur 

Installation seitens des Betreibers ist unter Punkt 4.3 eine Erklärung zu Schall und Schatten 

enthalten. Zusammenfassend wird festgestellt: „Schattenwurf: Die Einhaltung der Grenz-

werte an den Immissionsorten wird gemäß dem Schattenwurfgutachten und den Einsatz ei-

nes Schattenwurf-Abschaltmoduls gewährleistet.“  
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Abbildung 4: Schattenimmissionen – Gesamtbelastung (maximale Stunden pro Jahr – Astron. 

max. mögl.) am Standort Rohrholz, Quelle: Schatten-Gutachten Bericht Nr.: I17-SCHATTEN-2024-

094, der I17-Wind GmbH & Co. KG, S.44) 

 

5. Erschließung 

 

Abbildung 5 zeigt die Infrastruktur- und Layoutplanung (vgl. auch Kap. 5.3.6) für den 

Windpark Rohrholz. Hierbei fanden sämtliche im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens 

bekannte Belange der Gemeinden und der Träger öffentlicher Belange sowie die ein-

schlägigen rechtlichen und technischen Vorgaben Berücksichtigung. 

Die Windenergieanlagen des Windparks Rohrholz werden über die Kreisstraße A23 sowie 

über bereits gut ausgebaute und vorhandene Wirtschafts- und Erschließungswege an das 

örtliche und überörtliche Verkehrswegenetz angeschlossen. Für die Errichtung bzw. Anlie-

ferung der Windenergieanlagen und notwendige Servicearbeiten während der Betriebs-

zeit werden die vorhandenen Wege auf Grundlage der vom Anlagenhersteller vorgege-

benen Spezifikation ausgebaut. In Kurven und Wendebereichen im Offenland werden die 

Wege nicht dauerhaft verbreitert und ertüchtigt, sondern es erfolgt eine temporäre Verle-

gung von Aluplatten, die nach Errichtung der Windenergieanlagen wieder zurückgebaut 

werden. Die landwirtschaftliche Nutzung ist hier für die Dauer der Betriebszeit der WEA 

somit kaum beeinträchtigt. Baueinrichtungsflächen wie z.B. die temporären Lagerflächen 
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für die Rotorblätter (für die Zeitspanne Anlieferung bis Installation an der WEA) werden 

möglichst nahe am Windpark geplant, sodass neben der Kranstellflä-

che/Kranauslegerfläche keine zusätzlichen Bereiche notwendig sind.  

 

Abbildung 5: Infrastrukturplanung inkl. Zuwegung, WEA-Standorte und Kranstellflächen 

 

 

6. Eingriff und Ausgleich 

 

Das gesamte Vorhaben wurde bezüglich seiner Eingriffe in Natur und Landschaft u.a. 

durch entsprechende Kartierungen in 2022 des Büros Sieber Consult untersucht. Die Er-

gebnisse zur Kartierung sind im „Artenschutzbericht“ zusammengefasst, die Eingriffs-

/Ausgleichsmaßnahmen im „Landschaftspflegerische Begleitplan“ dargestellt.  

 

7. Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzgesetz 

 

Der Vorhabenträger stellt den Genehmigungsantrag gemäß §4 BImSchG in Verbindung 

mit §6 WindBG. Sobald die Flächen als Windenergiegebiet durch den Flächennutzungsplan 

ausgewiesen sind, wird § 6 WindBG zur Anwendung kommen, insofern eine Antragstellung 

vor dem 30.06.2025 erfolgt (vgl. § 6 Abs. 2 WindBG). 
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8. Verzeichnis der Unterlagen, die Geschäfts- und/oder Betriebsgeheimnisse enthal-

ten 

 

Alle entsprechenden Dokumente, die Geschäfts- und oder Betriebsgeheimnisse enthalten, 

sind im Inhaltsverzeichnis gekennzeichnet. Dies bitten wir zu berücksichtigen.  




